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1. Vom Konvent zur Regierungskonferenz

Am 4. Oktober 2003 wurde die Endphase des vor drei Jahren gestarteten
Beratungs- und Verhandlungsprozesses über die Zukunft der Europäischen
Union eingeläutet. Mit Eröffnung der Regierungskonferenz1 über den
Entwurf einer Europäischen Verfassung durch die Staats- und Regierungs-
chefs und Außenminister der künftig 25 Mitglieder der Europäischen Uni-
on (EU) sowie Kommissionspräsident Romano Prodi und den Europapar-
lamentariern Klaus Hänsch (SPE) und Inigo Mendez de Vigo (EVP) wurden
die Weichen für den Verlauf der Beratungen gestellt.2 Die dreieinhalb Mo-
nate, die zwischen der feierlichen Entgegennahme des Verfassungsent-
wurfs aus den Händen des Konventspräsidenten Valéry Giscard d´Estaing
durch den Europäischen Rat von Thessaloniki am 20. Juni 2003 und dem
Beginn der Regierungskonferenz gelegen hatten, waren von Vertretern der
Regierungen der einzelnen Mitgliedsstaaten und den Organen der EU ge-
nutzt worden, Stellung zum Verfassungsentwurf zu beziehen. Wie schon
in der letzten Phase der Arbeit des Konvents, traten dabei teils erhebliche
Meinungsdivergenzen zu Tage. 

Angesichts der Vielzahl von Änderungsvorschlägen scheint der Zeitrah-
men der Regierungskonferenz mit neun Wochen und voraussichtlich
neun Gesprächsterminen3 bis zu einem vor Beginn der Konferenz anvisier-
ten Beschluß über die Verfassung Mitte Dezember knapp bemessen.4 Die
Arbeitsmethode des italienischen Ratsvorsitzes wird für ein effizientes
Verhandlungsergebnis entscheidend sein. Auf ein Prinzip hatten die Ver-
antwortlichen sich bereits vorher geeinigt: Stellt eine Verhandlungspartei
den Verfassungsentwurf als „geronnenen Konsens“ des Konvents in einzel-
nen Punkten in Frage, trägt sie die Verantwortung dafür, daß ein neuer
Konsens gefunden wird. Diese Methode stellt sicherlich einen Fortschritt
gegenüber den altbekannten Bargaining-Prozessen bei Regierungskonfe-
renzen dar.5 Das Produkt dieser besonderen Form europäischer „Kuhhan-
delverfahren“ war nicht zuletzt der Vertrag von Nizza, Stein des Anstoßes
für den Konvent und damit auch für die nun vorliegende Europäische Ver-
fassung.6 

1 Vgl. Europäischer Rat / Regierungskonferenz: Erklärung von Rom, 6.10.2003,
http://ue.eu.int/igc/docs/cg00003.de03.pdf

2 CONV 850/03: Entwurf einer Europäischen Verfassung (http://european-
convention.eu.int/docs/Treaty/cv00850.de03.pdf)

3 Vgl. Regierungskonferenz: Indicative Timetable: http://ue.eu.int/igc/docs-
/cg00005.en03.pdf

4 Website der italienischen Ratspräsidentschaft:  http://www.ueitalia2003.it-
/EN/ConferenzaIntergovernativa/

5         Vgl. zu Bargaining in der EU:  Moravcsik, Andrew (1993): Preferences and Power in
the European Community: A  Liberal Intergovernmentalist Approach. In: Journal of
Common Market Studies 31(4), 473-523; Finn Laursen (Hg.) (2000): Preferences, Agen-
da Setting and Bargaining – the Amsterdam IGC in Perspective, Maastricht.

6        Vgl. Schneider, Heinrich: der Post-Nizza-Prozess- ein direkter Anlauf zur Konstitutio-
nalisierung der  Europäischen Union? In: Integration, Nr. 2/01; Wessels, Wolfgang:
Die Vertragsreformen von Nizza – Zur institutionellen Erweiterungsreife. In: Integra-
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Andererseits betonen einige Vertreter in der Regierungskonferenz zu
Recht, daß der Konsens im Konvent qualitativ unterhalb der Schwelle ei-
ner ‚Einigung‘ zwischen den Staats- und Regierungschefs läge. Nur diese
wären zum Abschluß völkerrechtlicher Verträge berechtigt und legitmiert.
Da auch der Verfassungsvertrag des Konvents nichts anderes als eine ‚Ak-
tualisierung‘ der bestehenden primärrechtlichen Vertragsordnung der EU
darstellt, kommt also den Verhandlungen der Regierungskonferenz die
entscheidende Bedeutung zu, den Konventskonsens in ein völkerrechtlich
gültiges Abkommen zu gießen. 

Keinem der an der Regierungskonferenz beteiligten Akteure dürfte ernst-
haft an einer Rückkehr zu Nizza und damit am Scheitern der Regierungs-
konferenz gelegen sein. Doch diese methodischen Vorkehrungen gewäh-
ren nicht, daß der Verfassungsentwurf die Konferenz unverändert durch-
läuft. Vielmehr zeichnen sich langwierige und harte Debatten ab, bei
denen die dem Entwurf kritisch geneigten Länder den Befürwortern des
Dokuments gegenüberstehen. 

Die Trennlinie verläuft hierbei zunächst zwischen denjenigen, die die in-
stitutionell-verfahrensrechtlichen Reformvorschläge des Konvents als ein
qualitatives Plus gegenüber dem Vertrag von Nizza sehen, und denjenigen,
die betonen, daß der Konvent erstens kein Mandat zur Änderung dieser
gerade einmal seit Februar 2003 in Kraft befindlichen Regeln gehabt hätte
und daß die vom Konvent angebotenen Reformen – zweitens – erst in ‚letz-
ter Minute‘ vorgeschlagen und nicht ausreichend diskutiert wurden. Wäh-
rend letztere den Verfassungsentwurf als solide „Arbeitsgrundlage“ bzw.
als „point of basic guidance“ einschätzen, sehen erstere, im Wesentlichen
die sechs Gründungsmitglieder der heutigen EU, in ihm bereits die Roh-
fassung des Endprodukts in Form eines Kompromißpakets, das es nicht
aufzuschnüren gilt.7 Zwischen diesen beiden Gruppen einen Konsens her-
zustellen, dürfte für die italienische Ratspräsidentschaft keine leichte Auf-
gabe sein. Angesichts der unterschiedlichen Vorstellungen zum Entwurf
zeichnet sich vielmehr ein erneutes Ringen um Änderungen ab. 

Grund genug, die unterschiedlichen Positionen von Staaten und EU-
Organen zum Verfassungsentwurf zu skizzieren. Dabei gilt es insbesonde-
re, die verschiedenen Ansätze zu den wichtigsten strittigen Themen zu un-
tersuchen. Die Frage stellt sich, in welcher Form der Verfassungsentwurf
Gegenstand substantieller Änderungen sein wird. 

tion, Nr. 1/01. 
7 Vgl. exemplarische Stellungnahmen: Während in der Österreichischen Grundsatzpo-

sition zum Verfassungsentwurf von einer „guten Ausgangsbasis“ für die Regierungs-
konferenz die Rede ist, will die belgische Regierung keinesfalls den Entwurf auf-
schnüren. [Vgl. „Belgien will EU-Verfassung durchboxen“ in: Financial Times
Deutschland vom 26.9.2003.]
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2.  Der Handlungsrahmen für die
Regierungskonferenz 

2.1. Die Positionen der Mitgliedstaaten zum Verfassungsentwurf

Es besteht nicht in allen Punkten Uneinigkeit unter den Teilnehmern der
Regierungskonferenz. Einvernehmen dürfte auch bei den Staaten, die
grundsätzlich ein „Aufschnüren“ des Konventskompromisses ablehnen,
darüber bestehen, daß bestimmte Aspekte des Entwurfs nochmals neu
überdacht oder präzisiert werden müssen. Nach der ersten Sitzung der
Außenminister besteht weitestgehendes Einvernehmen über die Prüfung
folgender Fragen:
1. Turnusmäßiger Wechsel des Vorsitzes in den Formationen des Mini-

sterrates. 8 Der italienische Vorsitz zielt hierbei auf die Diskussion über
Gruppenvorsitze mit zweijährigem Turnus ab. Angesprochen werden
muß sowohl die Dauer dieser Vorsitze als auch die Anzahl der Mit-
gliedstaaten innerhalb einer Gruppenpräsidentschaft. Alternativ könn-
te natürlich auch jeder Fachministerrat seinen Vorsitz autonom wäh-
len.

2. Funktion und Flexibilität des vom Konvent vorgeschlagenen Gesetzge-
bungsrates im Verhältnis zu den anderen Ratsformationen. Hierzu
kamen die Außenminister überein, daß kein eigenständiger Legisla-
tivrat gebildet werden soll. Statt dessen sollen die einzelnen Fachräte
immer dann als »Legislativrat« in Erscheinung treten, wenn sie Gesetz-
gebungsmaßnahmen annehmen und in diesem Zusammenhang öf-
fentliche Beratungen stattfinden.  

3. Status und Rolle des künftigen Außenministers. 9 Umstritten ist vor al-
lem seine Stellung im Kommissionskollegium. Letzten Endes geht es
um die Frage, ob er auch in Bereichen außerhalb der GASP über ein
Stimmrecht verfügen soll und ob ein Mißtrauensvotum des Parlaments
gegen die Kommission auch die Amtsniederlegung des Außenmini-
sters nach sich zieht.  

Daneben existieren jedoch einige äußerst kontrovers diskutierte Punkte,
die von einzelnen oder Gruppen von Staaten im Vorfeld der Regierungs-
konferenz aufgeworfen wurden. Zu nennen sind die Fragen 
• der Definition der qualifizierten Mehrheit im Ministerrat,
• des Geltungsbereichs der qualifizierten Mehrheit (QM) bei Abstim-

mungen im Ministerrat in bestimmten Politikfeldern (Steuerpolitik,

8 Vgl. Regierungskonferenz: Arbeitspapier des Vorsitzes „Ratsvorsitz“, 2.10.2003,
http://ue.eu.int/igc/docs/cg00001.de03.pdf

9 Vgl. Regierungskonferenz: Arbeitspapier des Vorsitzes „Der Außenminister der Uni-
on“, 2.10.2003, http://ue.eu.int/igc/docs/cg00002.de03.pdf
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Außen- und Sicherheitspolitik, Innen- und Justizpolitik, Haushaltssy-
stem),

• der Zusammensetzung und Beschlußfassungsverfahren der Kommissi-
on,10 und

• der Sitzverteilung im Europäischen Parlament.

Hinsichtlich des in den genannten Punkten angemeldeten Beratungsbe-
darfs lassen sich mehrere wesentliche Konfliktlinien identifizieren. 

1. Einerseits stehen 15 der kleineren und mittleren Staaten11 den sechs
Gründungsmitgliedern der EWG sowie Großbritannien in der Frage
der institutionellen Ausgestaltung der Union gegenüber. Während die
‚Kleinen‘, unter ihnen die Beitrittskandidaten, nicht erst seit ihrem
Treffen am 1. September 2003 in Prag auf die Beibehaltung der Regel
„ein stimmberechtigter Kommissar pro Land“ in der EU-Kommission
pochen, befürworten die Gründerstaaten und Großbritannien die im
Konvent vereinbarte Verkleinerung des Kollegiums der Kommission.12

Die Absicht der ‚kleineren‘ Staaten, die klassische Gemeinschaftsme-
thode zu bewahren, wird zudem an den Vorbehalten Österreichs,
Tschechiens, Litauens, Ungarns, Finnlands und Estlands gegenüber der
Schaffung des Postens eines gewählten Präsidenten des Europäischen
Rates deutlich.13 Diese Staaten sind es auch, die – neben Malta und Lu-
xemburg – die Sitzverteilung im Europäischen Parlament neu über-
dacht wissen möchten.14

2. Eine zweite Konfliktlinie besteht zwischen Großbritannien, Irland,
Tschechien, Slowenien und Malta einerseits und den anderen Staaten:
Während die von London angeführte Gruppe auf Einstimmigkeit bei
Fragen der Steuer- und Justizpolitik, bei der Sozialversicherungspolitik
sowie bei der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik beharrt,
sähen andere Länder, allen voran Deutschland, Belgien und die Nieder-
lande, in diesen Bereichen gerne eine weitere Ausdehnung qualifizier-
ter Mehrheitsentscheidungen.15 

3. Der verstärkten bzw. neu geschaffenen „strukturierten“ Zusammenar-
beit einzelner Staaten im Bereich der Verteidigungspolitik stehen Lett-
land, Polen, Schweden, Tschechien und Ungarn skeptisch gegenüber.

10 Vgl. Regierungskonferenz: Arbeitspapier und Fragebogen zum Thema „Zusammen-
setzung der Kommission und Außenminister der Union“, 8.10.2003,
http://ue.eu.int/igc/docs/cg00006.de03.pdf

11 Vgl. hierzu bereits zu den Initiativen der „Zwerge“ während der Schlußphase des
Konvents: „EU-Zwerge beraten Verfassung“, in: TAZ, 1.9.2003; „Die sieben Zwerge
fühlen sich übergangen“, in: Die Welt, 14.3.2003.

12       Vgl. „Prager Treffen der `Kleinen´in der EU – Konsultationen über Änderungen im
Verfassungsentwurf“ in Neue Zürcher Zeitung vom 1.9.2003.
(http://www.nzz.ch/dossiers/2003/eukonvent/2003.09.01-al-article92G71.html)

13 Vgl. Brief der Premierminister Brazaukas, Fenech Adami, Medgessy, Rop, Schüssel,
Spidla und Vanhanen an den Ratspräsidenten und Premierminister Italiens Silvo
Berlusconi vom 2.10.2003.

14        Vgl. ebd.
15        Vgl. A Constitutional Treaty for the EU. The British Approach to the European Union

Intergovernmental Conference 2003. Punkt 76 ff. S. 35 f. (http://www.britischebot
schaft.de/en/news/white_paper_constitu_treaty_eu.-pdf)
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Großbritannien scheint in dieser Frage seit dem Deutsch-Britisch-
Französischen Gipfel vorsichtig diskussionsbereit, lehnt aber NATO-
unabhängige Militärstrukturen der EU gemeinsam mit Spanien wei-
terhin ab. Im White Paper der britischen Regierung zum Verfassungs-
vertrag heißt es zu diesem Thema: „We will not, however, support all
the proposals as currently set out in the Convention text. We believe
that a flexible, inclusive approach and effective links to NATO are es-
sential to the success of ESDP. We will not agree to anything which is
contradictory to, or would replace, the security guarantee established
through NATO.“16

4. Ein tiefer Graben besteht zudem zwischen Spanien und Polen einer-
seits und den anderen Staaten hinsichtlich der Frage der für den Zeit-
raum ab 1. November 2009 vorgesehenen „doppelten Mehrheit“ (Art. I-
24) bei Abstimmungen mit qualifizierter Mehrheit im Rat. Durch das
Prinzip der doppelten Mehrheit wird die relative Gestaltungsmacht
Deutschlands gegenüber den anderen größeren Staaten im Rat deutli-
cher, da die Bevölkerungszahl neben die einfache Staatenstimme tritt.
Laut Verfassungsentwurf wären 50 Prozent der Staaten bei 60 Prozent
der Bevölkerung für das Zustandekommen einer qualifizierten Mehr-
heit nötig. Polen und Spanien lehnen die damit einhergehende Herab-
stufung ihres bisherigen Stimmengewichts strikt ab.17 

Letztlich geht es beiden Ländern dabei wohl weniger um den Erhalt
ihres überproportionalen Sonderstatus, als vielmehr um die Beibehal-
tung ihres Vetopotentials bei den ausgabenintensiven Politiken der
Struktur- und Kohäsionsfonds. Genau auf diese Verbindung sollte sich
die Regierungskonferenz konzentrieren. Denn beide Politikfelder wer-
den effektiv erst ab 2013 von der Einstimmigkeit in die Mehrheitsent-
scheidung überführt. Ein vorläufiger Kompromiß könnte daher vorse-
hen, daß das erforderliche Quorum für diese finanzintensiven Berei-
che von 60 Prozent auf zwei Drittel der Bevölkerung angehoben wird.
Alternativ wäre vorstellbar, das zur Zeit gültige System der Stimmen-
gewichtung für diese Politikfelder beizubehalten, es aber gleichzeitig
dahingehend zu ändern, daß das erforderliche Quorum der gewichte-
ten Stimmen von jetzt 74 Prozent auf zwei Drittel abgesenkt wird.
Hiermit behielten Polen und Spanien ihren Sonderstatus, Gestal-
tungsmehrheiten in den fraglichen Politikfeldern wären aber wesent-
lich einfacher und Blockadekoalitionen schwerer als unter den Regeln
des Vertrages von Nizza zu erreichen.

5. Ein weiterer, unter Ratifikationsgesichtspunkten nicht unbedeutender
Streitpunkt betrifft die Einfügung eines Gottesbezuges in die Präam

16 A Constitutional Treaty for the EU. The British Approach to the European Union In-
tergovernmental Conference 2003. Punkt 95. S. 38. (http://www.britischebot
schaft.de/en/news/white_paper_constitu_treaty_eu.-pdf)

17       Vgl. Spanisch-polnische Erklärung zur Regierungskonferenz:
http://www.mae.es/mae/ACTUALIDAD/verDocumento.jsp?idNodo=60839&plantilla=Pl
antillaComunicadoSinScroll&color=%237BA5C8
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bel. Polen, Spanien, Irland, Italien, Österreich, Litauen, Malta, Portugal
und Tschechien plädieren dafür, vor allem Belgien, Frankreich und die
Türkei positionieren sich dagegen.18 

6. Der Rat der Wirtschafts- und Finanzminister hat mehrheitlich gefor-
dert, den Konventsentwurf zu ändern, um einer befürchteten Stärkung
der Kommission im Bereich des Stabilitätspaktes entgegenzutreten
und um die neuen Rechte des Europäischen Parlaments im Haushalts-
verfahren zu beschränken. Diese Positionierung stellt gegenwärtig eine
‚im Hintergrund der Regierungskonferenz‘ geschmiedeten Keil dar,
der seitens der kommissions- und parlamentskritischen Staaten im
weiteren Verlauf der Regierungskonferenz zur Zementierung ihrer
Forderungen genutzt werden kann.

7. In der Bundesrepublik schließlich bauen einige Länder, die CDU/CSU
sowie wichtige Fachministerien eine gewichtige Drohkulisse gegen die
befürchtete Ausweitung der EU-Kompetenzen in den Bereichen der
Wirtschafts-, Sozial-, Gesundheits-, Strafrechts- und Einwanderungspo-
litik auf.19 

Insgesamt scheint von Seiten der Mitglied- und Beitrittsstaaten also ausrei-
chend Konfliktpotential vorhanden, um das Ende der Regierungskonfe-
renz zu einem schwierigen Unterfangen werden zu lassen. 

2.2. Die Positionen der EU-Organe zum Verfassungsentwurf

Neben den Staaten meldeten auch die EU-Organe in ihren Stellungnahmen
zum Konventsenddokument gemäß Artikel 48 des EU-Vertrages Ände-
rungswünsche am Verfassungsentwurf an. Am 17. September stellte zu-
nächst Kommissionspräsident Prodi die Änderungsvorschläge der Kom-
mission für die Regierungskonferenz vor.20 Am 19. September folgte die
Präsentation der Stellungnahme der Europäischen Zentralbank (EZB).21

Am 24. September schließlich verabschiedete das Europäische Parlament
(EP) seine Entschließung zum Verfassungsentwurf und die Stellungnahme
zur Regierungskonferenz.22 

2.2.1. Die Forderungen der Kommission an die Regierungskonferenz

In ihrer Stellungnahme vom 17. September 2003 begrüßt die Kommission
zunächst ganz allgemein den Verfassungsentwurf. Die Regierungskonfe

18 Vgl. „Fight looms over Christianity in Constitution“ in:
http://www.euobs.com/index.phtml?sid=18&aid=12897  und
http://www.spiegel.de/politik/ausland/ 0,1518,268406,00.html

19 Vgl. z.B. „Gemeinsame Positionen von CDU und CSU zur Regierungskonferenz über
den EU-Verfassungsvertrag“ vom 29. September 2003.

20  Vgl. http://europa.eu.int/eur-lex/de/com/pdf/2003/com2003_0548de01.pdf (KOM
(2003) 548)

21 Vgl. http://www.ecb.int/pub/legal/con200320de.pdf (EZB-Stellungnahme: CON
2003/20)

22 Vgl.  http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/calendar?APP=PDF&TYPE=PV2&
FILE=p0030924DE.pdf&LANGUE=DE (Stellungnahme Parlament vom 24.9.2003), S. 55
ff.)
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renz solle „keinesfalls das Gesamtgleichgewicht des Verfassungsentwurfs
in Frage stellen“, heißt es dort, doch seien „bestimmte Aspekte“ im Ent-
wurf noch „unvollständig und unzureichend“.23

Bei der Präsentation der Stellungnahme bezeichnete Kommissionspräsi-
dent Prodi die Vorstellung als „absurd“, das Gesamtdokument in der vom
Konvent vorgelegten Form zu verabschieden.24 Änderungen seien nötig.
Die Vorschläge der Kommission belaufen sich dabei im Wesentlichen auf
fünf Forderungen an die Regierungskonferenz:
• die Überprüfung der Zusammensetzung der Kommission; 
• die Verringerung der Zahl der Einstimmigkeitsbeschlüsse im Rat; 
• die Einführung von Verfahren zur flexiblen Überarbeitung von Verfas-

sungsbestimmungen; 
• die Verbesserung von Verfahren zur Koordinierung der Wirtschafts-

und Sozialpolitik; und
• die Überprüfung der Kohärenz der Verfassung sowie der im Konvent

nicht behandelten Aspekte des EU-Primärrechts (den Verträgen beige-
fügte Protokolle u.a.).

2.2.2. Die Forderungen des Europäischen Parlaments und der EZB an die
Regierungskonferenz

Ähnlich wie die Kommission begrüßt auch das Europäische Parlament (EP)
in seiner Stellungnahme vom 24. September 2003 den Verfassungsentwurf.
Es hebt eine Vielzahl positiver Neuerungen hervor, unter ihnen die Ein-
führung der qualifizierten Mehrheit im Ministerrat in Verbindung mit
dem Mitentscheidungsverfahren im Bereich der Justiz- und Innenpolitik.

Gleichzeitig äußert das Parlament jedoch auch Bedenken. Hinsichtlich der
Zusammensetzung der Kommission scheint es die Meinung vieler Gegner
des Verfassungsentwurfs zu teilen, die die Differenzierung in stimmbe-
rechtigte und nicht stimmberechtigte Kommissare kritisieren. Einer Ver-
kleinerung des Gremiums steht das Parlament jedoch weiterhin positiv
gegenüber. Im Entwurf für die Entschließung des Parlaments zum Verfas-
sungsentwurf wird davor gewarnt, daß die „Einführung von zwei Katego-
rien von Kommissionsmitgliedern negative Auswirkungen haben könn-
te“.25 In der Entschließung selbst, die in der Plenardebatte vom 24. Sep-
tember verabschiedet wurde, wird allerdings nur die Hoffnung zum
Ausdruck gebracht, daß die „Reform der Kommission deren kollegiale po-
litische Verantwortung nicht schwächen oder zu Diskontinuität führen
wird.“26 

23       Vgl. http://europa.eu.int/eur-lex/de/com/pdf/2003/com2003_0548de01.pdf (KOM
(2003) 548), S. 3.

24       Vgl. „Verfassungsentwurf soll geändert werden“ in Westdeutsche Allgemeine Zei
tung vom 18. 9.2003.

25 Vgl. http://www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/afco/20030825/500664de.-pdf
(Entwurf vom Ausschuß für konstitutionelle Fragen vom 25.8.2003)

26 Vgl. http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/calendar?APP=PDF&TYPE=-
PV2&FILE =p0030924DE.pdf&LANGUE=DE
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Neben diesen Bedenken im Hinblick auf die Handlungsfähigkeit der
Kommission äußert das Parlament „seine Besorgnis über die unbefriedi-
genden Antworten auf einige grundlegende Fragen“: 
• die unzureichende Koordination im Bereich der Ordnungspolitik; 
• die Beibehaltung der Einstimmigkeit im Bereich der GASP und der So-

zialpolitik; 
• die Inkohärenz des Verfassungsentwurf wegen fehlender Abstimmung

der einzelnen Verfassungsteile aufeinander. 
Zu diesen Aspekten fordert das Parlament Änderungen von der Regie-
rungskonferenz.

Weniger Änderungsvorschläge unterbreitet die Europäische Zentralbank
(EZB) in ihrer Stellungnahme zum Verfassungsentwurf. Auch sie begrüßt
den Entwurf in großen Teilen, mahnt allerdings ebenso eine Überprüfung
der Systematik des Dokuments an. Die definitorischen und systematischen
Inkonsistenzen im Verfassungsentwurf erforderten Verbesserungen. So
macht die EZB beispielsweise darauf aufmerksam, daß sie zwar in Art. I-29
unter Titel IV „Die Organe der Union“ genannt wird, nicht aber in Art. I-18,
mit gleichem Titel. In diesen und einigen weiteren Fällen fordert sie daher
Präzisierungen. Darüber hinaus wirbt sie vor allem für die Aufnahme des
Zieles der „Preisstabilität“ in die Verfassung (Art. I-3).

3. Zentrale Diskussionspunkte der Regierungs-
konferenz 

Die dargelegten Positionen der Staaten und Organe der EU setzen den
Handlungsrahmen für die Verhandlungen der Regierungskonferenz. In ei-
nigen besonders strittigen Punkten prallen sehr unterschiedliche Vorstel-
lungen aufeinander, sie werden sicherlich in das Zentrum der Beratungen
rücken. Andere Themen wiederum werden eher ein Randdasein führen. Es
lohnt sich, einige der vermutlich zentralen Themen im Folgenden einer
näheren Betrachtung zu unterziehen und dabei auch Lösungsvorschläge
für die sich abzeichnenden Konflikte zu unterbreiten. 

3.1. Zur Zusammensetzung und Organisation der Kommission

Dem Vertrag von Nizza war in Vorbereitung auf die Erweiterung der EU
ein Protokoll angefügt worden, das die Zusammensetzung der Kommission
einem einstimmigen Beschluß des Rats im Moment des Beitritts des 27.
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Mitgliedslandes zur Union anheimstellte. 

Demgegenüber enthält der nun vorliegende Verfassungsentwurf konkrete-
re Bestimmungen zur Zahl der Kommissionsmitglieder. Ab der Legislatur-
periode 2009-2013 soll die Kommission aus einem Kollegium von 15
stimmberechtigten Kommissaren („innerer Kreis“), unter ihnen der Kom-
missionspräsident sowie sein Stellvertreter und zukünftiger Außenmini-
ster, und einem „äußeren Kreis“ von zehn nicht stimmberechtigten Kom-
missaren bestehen. 

Diesem Entwurf entsagen 15 der kleineren und mittleren Staaten ihre Un-
terstützung. Dabei erhalten sie Rückendeckung von der Kommission. In
ihrer Stellungnahme zum Verfassungsentwurf argumentiert diese mit der
Repräsentativität, die in ihrem Kollegium gewahrt bleiben müsse: jeder
Staat sollte einen stimmberechtigten Kommissar behalten. 

Bei dieser Argumentation geht es nicht so sehr darum, daß jeder Staat sei-
ne Interessen in diesem Organ vertreten sieht, sondern um das Recht eines
jeden, mit der Person eines Kommissars über ein gleichberechtigtes „sym-
bolisches Vertretungsdispositiv“ zu verfügen. Die Kommissare sind in die-
sem Konzept keine reinen Interessenvertreter, sondern die bevorzugten
Mittler zwischen „Brüssel“ und ihren Herkunftsländern, den heimischen
Medien und Öffentlichkeiten.   

Neben der Ablehnung der Verkleinerung der Kommission, richtet sich de-
ren Kritik vor allem gegen die Einrichtung von Kommissaren mit unter-
schiedlichem Status. Tatsächlich führt die vom Konvent vorgeschlagene
Differenzierung zu einer Gruppierung von Kommissionsangehörigen „er-
ster“ und „zweiter Klasse“. Hierdurch wird das für die Funktionsfähigkeit
und die innere Kohärenz des Gremiums entscheidende Kollegialitätsprin-
zip untergraben. 

Die Kommission schlägt daher die Beibehaltung der Gleichberechtigung
der Kommissare vor. Bei 25 Mitgliedstaaten wäre dazu jedoch ein prakti-
kables Beschlußfassungsverfahren sicherzustellen. Dies soll mittels einer
Dezentralisierung der Entscheidungsabläufe geschehen. Durch die Ein-
richtung fachlich differenzierter Gruppen von Kommissaren würden Be-
schlüsse im Kollegium, also unter Beteiligung aller 25 Mitglieder, nur
noch in wenigen Fällen nötig. Die Kommission verweist in diesem Zu-
sammenhang darauf, daß bereits in den vergangen Jahren nur etwa 3 Pro-
zent ihrer 10.000 jährlich gefaßten Beschlüsse durch das gesamte Kollegi-
um im „mündlichen Verfahren“ der wöchentlichen Arbeitssitzungen ge-
troffen wurden.27 Weitaus mehr Beschlüsse kamen in schriftlichen
Verfahren, Ermächtigungs- oder Delegationsverfahren zustande. Insofern
könnte sich auch in einer größeren Kommission eine reformierte Binnen

27       Vgl. http://europa.eu.int/eur-lex/de/com/pdf/2003/com2003_0548de01.pdf (KOM
(2003) 548). Anhang 1. S. 18.
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struktur positiv auf die Effizienz und Entscheidungsfähigkeit auswirken.
Es obliegt dem Kommissionspräsidenten, über Größe, Struktur, Aufgaben-
zuordnung und Schlichtungsverfahren zu entscheiden. Abgesehen von
den Entscheidungen über das Jahresgesetzgebungsprogramm, den Ent-
wurf des Haushaltsplans der Union, die finanzielle Vorausschau der Union
und die Befassung des Europäischen Gerichtshofs könnten die Fachgrup-
pen der Kommission selbständig entscheiden. Nur in strittigen Fällen, in
denen der Präsident oder ein anderes Kommissionsmitglied einen grup-
penübergreifenden Abstimmungsbedarf anmelden, sollte im Kollegium
beraten und abgestimmt werden.  

Auffallend an diesen Vorschlägen ist die über den Verfassungsentwurf
hinaus gehende Stärkung der Rolle des Kommissionspräsidenten. Dagegen
ist angesichts der im Verfassungsentwurf geplanten Einhegung der Kom-
mission durch die Formalisierung des Europäischen Rates und dessen Prä-
sidenten wenig einzuwenden. Von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet
und angesichts des Drucks der 15 kleineren Staaten der „Prager Gruppe“
auf Neuverhandlung der Materie scheint der Vorschlag der Kommission
bedenkenswert. 

Nichtsdestotrotz verliert die bekannte Kritik an einer zu großen Kommis-
sion dadurch nur wenig an Schärfe. Die Sorge scheint auch bei einer ver-
besserten Organisation der Binnenstruktur der Kommission berechtigt,
daß ein Gremium, das bereits heute – mit 20 Kommissaren – Schwierigkei-
ten hat, seine Handlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten, nach der Erweite-
rung noch größere organisatorische Probleme bekommen wird. Ein Gre-
mium aus 25 und mehr gleich- und stimmberechtigten Mitgliedern birgt
eine größere Gefahr der Ineffizienz als eine schlankere Personalspitze. 

Läßt man diese Kritik gelten, gehen die Konventsvorschläge zur Zusam-
mensetzung der Kommission in die richtige Richtung. Allerdings scheint
die vom Konvent angebotene Kompromißlösung durch das Einfrieren der
absoluten Zahl der Kommissare bei gleichzeitiger Einführung unterschied-
licher Rangstufen inkonsequent. Die Kommission wird dadurch nicht ver-
kleinert, für ihre Organisation, und damit für ihre Effizienz, Sichtbarkeit
und Kollegialität ist somit keine Erleichterung erreicht. Zu bemängeln ist
in diesem Kontext vor allem die unzureichende Definition der Rechte und
Pflichten der Kommissare ohne Stimmrecht. 

Für die Beratungen der Regierungskonferenz könnte sich zur Entschär-
fung des sich abzeichnenden Konflikts ein Mittelweg finden lassen, der die
Inkonsequenzen des Verfassungsentwurfs vermeidet. Gesteht man der
Kommission ihr Selbstorganisationsrecht und ihre Fähigkeit zur Organisa-
tionsreform zu, dann reicht es für die Phase ab 2009 aus, im Verfassungs-
vertrag lediglich eine Höchstzahl der Kommissare festzuschreiben, die ge-
ringer als die Zahl der EU-Mitglieder ist. Da das Kommissionsernennungs-
verfahren weiterhin zwischen dem Kommissionspräsidenten, den
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Mitgliedstaaten im Europäischen Rat und dem Europäischen Parlament
abgestimmt wird, bieten sich ausreichende Möglichkeiten zur Zusammen-
stellung einer Kommissionsspitze, die im Verlauf der Legislatur stärker als
bisher durch Parlament und Rat kontrolliert werden wird. Alternativ böte
es sich aber auch an, die Leiter der EU-Agenturen (z.B. Europol, Eurojust,
das Europäische Umweltamt etc.) in das Gesamtpaket des Kommissions-
auswahlverfahrens mit aufzunehmen. Immerhin unterliegen die Aus-
wahlverfahren für diese Ämter auch dem Prinzip der gleichberechtigten
„symbolischen Vertretung“ der Staaten in den EU-Institutionen. Würde
man aufrichtiger über die Gesamtzahl aller mit spezifischen Vollmachten
betrauten Spitzengremien der EU verhandeln, könnte das Problem der
„symbolischen Vertretungsdispositive“ wesentlich entschärft werden.  

Es besteht jedoch die reelle Gefahr, daß mit einer Änderung des Verfas-
sungsentwurfs bei der institutionell-organisatorischen Funktionsweise der
Kommission die generelle Debatte über die Ausgestaltung der EU-
Institutionen und deren Verhältnis zueinander eröffnet wird. Eine Ent-
wicklung, die viele der Mitgliedstaaten, unter ihnen Deutschland und
Frankreich, die italienische Ratspräsidentschaft sowie das Europäische Par-
lament unter allen Umständen verhindern wollen. Insbesondere das Euro-
päische Parlament wirft der Kommission in diesem Zusammenhang auch
vor, sie würde mit ihren Vorschlägen ein „Faß“ erneut aufmachen und
damit hart umkämpfte Kompromisse des Konvents gefährden. "What you
are proposing", sagte beispielsweise Klaus Hänsch (SPE) in der Plenumsde-
batte des EP am 3. September 2003 im Anschluß an eine Rede des Kommis-
sionspräsidenten zum Verfassungsentwurf, "is a return to the haggling
that has gone on up until now. You will not have our support for this!"28

Für die Regierungskonferenz zeichnet sich eine Gratwanderung ab, bei der
notwendige Verbesserungen am Konventsentwurf ohne neue Grundsatz-
debatten über die Institutionen zu bewerkstelligen sein werden. Sollte die
Regierungskonferenz in diesem Punkte scheitern bzw. die im Kon-
ventsentwurf geschaffene institutionelle Balance neu verhandeln, wäre
dies für viele Beteiligte eine Niederlage. Die an einer Stärkung der Kom-
mission interessierten Akteure können dies nicht wollen, denn die Alter-
native zum Konventsentwurf wäre der Vertrag von Nizza. In dessen „Pro-
tokoll über die Erweiterung der Europäischen Union“ ist nur eine ein-
stimmige Entscheidung des Rats über die künftige Zusammensetzung der
Kommission in einer EU mit 27 Mitgliedsstaaten vorgesehen, an der die
Kommission nicht beteiligt wäre. 

28 Vgl. http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?SAME_LEVEL=1&LEVEL=4&NAV=S&
PUBREF=-//EP//TEXT%2BPRESS%2BNR-20030903-1%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0//EN#
SECTION1 (Bericht zur Debatte im Plenum des Europäischen Parlaments vom 3. 9.
2003)
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3.2.  Ausdehnung des Geltungsbereichs der qualifizierten
Mehrheit im Ministerrat

Erklärtes Ziel vieler Mitglieder des Konvents war die Ausweitung der Zahl
der qualifizierten Mehrheitsbeschlüsse im Rat gewesen. Blockadepotentia-
le einzelner Staaten sollten vermindert und somit die essentiellen verfah-
renstechnischen Voraussetzungen für die vertiefte Integration geschaffen
werden. Insgesamt ist dem Konvent eine Ausweitung der qualifizierten
Mehrheitsbeschlüsse vor allem im Bereich der Justiz- und Innenpolitik ge-
lungen. 

Die in letzter Minute vom Konvent eingefügte „Passerelle-Klausel“ in Arti-
kel I-24.4 des Verfassungsentwurfs erlaubt außerdem den Übergang von
der Einstimmigkeit in die qualifizierte Mehrheit durch einen einstimmi-
gen Beschluß des Europäischen Rats. Widerstand gegen diese Bestimmung
wurde bereits von britischer Seite angekündigt.

Diese Ausweitungen der qualifizierten Mehrheit durch den Konvent gehen
der Kommission, dem Parlament und auch einigen Staaten nicht weit ge-
nug. In die qualifizierte Mehrheit sollten nach Ansicht der Kommission
auch die folgenden Bereiche überführt werden: Maßnahmen zur Diskri-
minierungsbekämpfung (Art. III-8), Wahlrechtsänderungen bei Europa-
und Kommunalwahlen (Art. III-10) und im Bereich der finanziellen Zu-
sammenarbeit mit Drittländern (Art. III-221). In anderen Bereichen fordert
sie dagegen ‚nur‘ die vertragliche Vereinbarung von Übergangsfristen zur
automatischen Einführung von Mehrheitsbeschlüssen. Hierzu gehören die
Maßnahmen im Bereich des Familienrechts (Art. III-170) und die Regelun-
gen zur polizeilichen Zusammenarbeit (Art. III-176). Diese Forderungen der
Kommission sind seit langer Zeit bekannt, sie waren schon im Positions-
papier zum Konvent vom 22. Mai 2002 zum Ausdruck gebracht worden.29

Demgemäß hatten auch die im Konvent vertretenen Kommissare Barnier
und Vitorino wiederholt aber erfolglos auf diese Ziele hingearbeitet. 

Die Ausweitung von Mehrheitsbeschlüssen im Rat war und ist auch eine
Forderung des Europäischen Parlaments. Dies betrifft insbesondere die
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (zumindest bei Vorschlägen
des zukünftigen Außenministers, die die Unterstützung der Kommission
genießen) und die Sozialpolitik. 

Während sich für eine Ausweitung der qualifizierten Mehrheit im Bereich
der Sozialpolitik kaum Verbündete finden lassen, sind Deutschland, Öster-
reich und die Benelux-Länder ebenfalls für den Übergang zur qualifizier-
ten Mehrheit in der GASP. Dabei stoßen sie auf erheblichen Widerstand. 

Ein weiterer exemplarischer Streitfall ist der Bereich der Steuerpolitik.

29 Vgl. KOM (2002) 247: „Ein Projekt für die Europäische Union“.
(http://europa.eu.int/eur-lex/de/com/cnc/2002/com2002_0247de01.pdf)



SWP-Berlin
November 2003

15

Hier lehnen Großbritannien, Irland, Schweden, Tschechien, Slowenien
und Malta eine Abkehr von nationalen Vetopositionen ab.30 

Da sich zu diesen und weiteren Bereichen unterschiedlich gewichtige
Gruppen von Befürwortern oder Gegnern finden, wird es sich kaum loh-
nen, den mühsamen Kompromiß der Konventsberatungen in Frage zu stel-
len. Die Wünschbarkeit einer Ausdehnung des Mehrheitsprinzips auf wei-
tere Bereiche steht eindeutig einer strategischen Grundüberlegung gegen-
über, die im Konventsentwurf das beste Verhandlungsresultat im Sinne
eines zur Zeit erzielbaren „Zwischenergebnisses“ erkennt. Der Verfas-
sungsvertrag reflektiert in dieser Sicht einen aktuellen Zwischenstand im
Rahmen der dynamischen Weiterentwicklung des europäischen Primär-
rechts. Vertreter dieser Strategie fürchten zu Recht, daß mit der Neubera-
tung über Mehrheitsentscheidungen die „Büchse der Pandora“ geöffnet
wird und möglicherweise gar ein Schritt zurück, hinter den erzielten
Kompromiß, erfolgen könnte. 

Auch wenn bei dieser Konferenz keine Änderungen in diesem Bereich vor-
genommen würden, sollte in mittelfristiger Perspektive darüber nachge-
dacht werden, auf welchem Weg weitere Übergänge zur qualifizierten
Mehrheit ermöglicht werden könnten. Als beschreitbarer Weg bietet sich
die Vereinfachung der Verfahren der Verfassungsrevision an. 

3.3. Möglichkeiten der Verfassungsüberarbeitung in der Zukunft

Zur Frage der Verfassungsänderung wird im Konventsentwurf ein ein-
stimmiger Beschluß der Regierungen und die Ratifizierung durch die na-
tionalen Parlamente zur Bedingung gemacht (Artikel IV-7). 

Bisher haben sich nur die Kommission und das Parlament für eine Ände-
rung dieser Bestimmung ausgesprochen. Auch der italienische Vorsitz der
Regierungskonferenz hat auf der dritten Sitzung angekündigt, den Ände-
rungsmodus für den dritten Teil der Verfassung auf die Tagesordnung set-
zen zu wollen. 

Angesichts der Dynamik des europäischen Integrationsprozesses scheint
der Kommission die Einstimmigkeitshürde zu rigide. Sie berge die Gefahr
einer „Lähmung“ der EU. Gefordert sei daher mehr Flexibilität für zukünf-
tige Korrekturen an der Verfassung. Das Europäische Parlament schlägt
mit seinen Empfehlungen für die Regierungskonferenz in die gleiche Ker-
be. Es „bedauert nachdrücklich, daß die Zustimmung des Parlaments nicht
systematisch für das Inkrafttreten der angenommenen neuen Verfassung-
stexte vorgesehen“ ist. Diese Kritik zielt in erster Linie darauf ab, daß auch
Änderungen des dritten, operativen Verfassungsteils das langwierige Rati-
fikationsprozedere durchlaufen müssen.  

30       Vgl. www.euconline.net, „Convention Watch“ unter der Rubrik „Economic Go-
vernance“.
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Alternative Vorschläge zur Verfassungsänderung waren bereits im Konvent
von den Kommissaren Barnier und Vitorino, aber u.a. auch von Frank-
reichs Außenminister de Villepin unterbreitet worden, konnten sich aber
nicht durchsetzen.31 An diese Vorschläge lehnt sich die nun unterbreitete
Kommissionsempfehlung an: Bestimmungen aus Teil III der Verfassung
sollen künftig mit einer 5/6-Mehrheit im Europäischen Rat, bei Billigung
durch das Parlament und befürwortender Stellungnahme der Kommission
geändert werden können. Inkonsequent ist dann aber die Forderung, bei
Änderungen institutioneller Bestimmungen der Verfassung weiterhin ein-
stimmig zu entscheiden. 

Da sich derartige Vorschläge bereits im Konvent nicht durchsetzen konn-
ten, ist zu vermuten, daß sie für sich genommen auch bei der Regierungs-
konferenz einen schweren Stand haben dürften. Offenen Widerstand da-
gegen äußerten bereits Briten und Finnen in ihren jeweiligen Stellung-
nahmen vor der Regierungskonferenz.32 Sie wollen unter keinen
Umständen von der Einstimmigkeitsbindung bei Verfassungsänderungen
abweichen. Im finnischen Report heißt es dazu: „The Finnish Government
considers that the entry into force of any amendment to the Constitutional
Treaty must continue to be subject to ratification by all Member States' in
accordance with their respective constitutional requirements.“33 Dabei
werden sie wahrscheinlich die Unterstützung anderer Staaten finden. Die
Furcht vieler Mitgliedstaaten vor allzu leichter Änderbarkeit von Verfas-
sungsbestimmungen als Einfallstor für weitere Kompetenzbeanspruchun-
gen durch die EU wiegt zu schwer. Britische Regierungsvertreter versu-
chen aus diesem Grunde sogar, die Passerelle-Klausel (Art. I-24.4) wegen der
Gefahr einer Verfassungsänderung „durch die Hintertür“ noch weiter zu
begrenzen. 

Obwohl die Frage der Verfassungsänderung  noch keinen offiziellen Platz
auf der Agenda der Regierungskonferenz gefunden hat, ist von einer Dis-
kussion über den Teil IV des Verfassungsentwurfs auszugehen. Dabei läßt
sich die Dynamik der Debatte kaum abschätzen. Sicherlich wäre eine we-
niger rigide Handhabung der Verfassungsrevisionsoptionen für die künfti-
ge Verfassungsrealität wünschenswert, doch läßt sich auch die medial in-
szenierte „Angst“ der Staaten vor zuviel „Brüssel“ nachvollziehen. Sinnvoll
wäre es daher, zunächst Erfahrungen mit der neuen Verfassung zu sam-
meln, bevor man sie in einer erneuten Reform den notwendigen Änderun-
gen auch in diesem Punkte unterzieht.  

31 Vgl. http://european-convention.eu.int/amendments.asp?content=899&lang=DE (Än-
derungsvorschläge zu Teil IV des Verfassungsentwurfs)

32 Vgl. A Constitutional Treaty for the EU. The British Approach to the European Union
Intergovernmental Conference 2003. Punkt 66. S. 32. (http://www.britische bot-
schaft.de/en/news/white_paper_constitu_treaty_eu.-pdf); GOVERNMENT REPORT TO
PARLIAMENT ON THE OUTCOME OF THE WORK OF THE EUROPEAN CONVENTION
AND ON THE PREPARATION FOR THE INTERGOVERNMENTAL CONFERENCE
http://www.government.fi/ tiedostot/pdf/en/41546.pdf (Finnland)

33      Vgl. ebd. 
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3.4. Stärkere Koordination in der Ordnungspolitik

In Fragen der Ordnungspolitik sieht der Verfassungsentwurf wenig Neue-
rungen vor. Die Verfassungsbestimmungen zur Wirtschafts- und Sozialpo-
litik stellen im Prinzip „nur“ die Konstitutionalisierung der bestehenden
Regelungen der EG-Verträge dar. Die Hoffnungen, daß der Konvent verbes-
serte Instrumentarien zur Abstimmung der Wirtschaftspolitik vorlegen
würde, erwiesen sich schnell als ungerechtfertigt. Angesichts konfliktrei-
cher Debatten in der zuständigen Konventsarbeitsgruppe „Ordnungspoli-
tik“ war kein Konsens über weitergehende Bestimmungen zu erzielen.34 In
Artikel I-14 des Verfassungsentwurfs („Die Koordinierung der Wirtschafts-
und Beschäftigungspolitik“) heißt es daher lediglich: „Die Mitgliedstaaten
koordinieren ihre Wirtschaftspolitik innerhalb der Union.“ Zwar wird die
Zuständigkeit zur „Förderung und Gewährleistung der Koordinierung der
Wirtschaftspolitik“ der Union zugesprochen (Art. I-11.3), doch spezifiziert
der Verfassungsentwurf nicht, wie dies geschehen kann. In weiten Teilen
der Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik werden die Staaten daher ihre
volle Zuständigkeit behalten.

Vor diesem Hintergrund unterbreitete die Kommission weitergehende
Vorschläge, wie sie sie auch schon im Vorfeld der Konventsberatungen für
die Wirtschafts- und Währungspolitik vertreten hatte.35 Sie plädiert dabei
für verstärkte Kooperation in der Wirtschaftspolitik und für die Einfüh-
rung eines eigenen Vorschlagsrechts in wirtschaftspolitischen Fragen. Au-
ßerdem möchte sie erwirken, daß die Finanzminister der Eurozone als Rat
„ECOFIN der Eurozone“ zusammentreten und Beschlüsse fassen können.
Die Modalitäten der Arbeitsweise des Direktoriums der Europäischen Zen-
tralbank und der Rahmen für operative Entscheidungen zur Währungspo-
litik sollten zudem überarbeitet werden, um deren Wirksamkeit in einer
in der Erweiterung begriffenen Eurozone zu wahren. 

Das Europäische Parlament fordert, ähnlich wie die Kommission, neben
der weiteren „Konsolidierung der Politik zur Förderung des wirtschaftli-
chen und sozialen Zusammenhalts“, v.a. die engere Koordinierung der
Wirtschaftspolitiken der Mitgliedstaaten im Hinblick auf eine wirkungs-
vollere Ordnungspolitik.

Während die Kommission mit ihrem Vorschlag das Ziel einer Stärkung der
eigenen Befugnisse verfolgt, dürfte bei einigen Regierungsvertretern nicht
nur die Idee einer „Wirtschaftsregierung“, d.h. einer Kommission mit Vor-
schlagsrecht statt - wie bisher - Empfehlungsrecht in der Wirtschaftspoli

34      Vgl. http://european-convention.eu.int/doc_register.asp?lang=DE&Content=WGVI
(Dokumente der AG VI Ordnungspolitik des Konvents); Maurer, Andreas; Schild, Joa-
chim (Hg.) (2003): Der Konvent zur Zukunft der Europäischen Union. Synoptische
Darstellungen zur Konventsdebatte. Darin: Lehmann, Christine: Band 5: Die Beiträge
aus den Arbeitsgruppen VI und XI: Europäische Ordnungs- und Sozialpolitik.  SWP.
Berlin. (http://www.swp-berlin.org/pdf/conveu/CONVEU_Konventsynopse_Bd05.pdf) 

35   Vgl. KOM (2002) 247: „Ein Projekt für die Europäische Union“.
(http://europa.eu.int/eur-lex/de/com/cnc/2002/com2002_0247de01.pdf
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tik, auf Ablehnung stoßen. Die britischen Regierungsvertreter werden
auch einer Stärkung der Eurozone oder jeglicher Intensivierung der Koor-
dination in der Wirtschaftspolitik nicht zustimmen. 

Deshalb ist es fraglich, wer (außer der Kommission) zu diesem Thema
nochmals neue Verfassungsbestimmungen erarbeiten will. Selbst die Re-
gierungen (vor allem Frankreich), die den Kommissionsvorschlag potenti-
ell unterstützen würden, werden sich dem Thema nur ungern zuwenden.
Die Gefahr besteht, daß es in dieser Frage zu einer Verhandlungsblockade
kommt, die sich auf die gesamte Regierungskonferenz ausdehnen könnte.
Deshalb kann damit gerechnet werden, daß dieses Thema nicht zu den
zentralen Diskussionspunkten zählen wird. 

3.5. Notwendige Präzisierungen des Verfassungsentwurfs

Der Verfassungsentwurf weist nicht nur aus juristischer Perspektive einige
sprachliche Defizite, Unklarheiten, Dopplungen und Abstimmungspro-
bleme zwischen den verschiedenen Teilen auf. Dies kritisieren nicht nur
einige Regierungsvertreter, sondern auch die EU-Organe in ihren Empfeh-
lungen für die Regierungskonferenz. 

Während das Parlament und die EZB die Regierungskonferenz ganz allge-
mein auffordern, für mehr Kohärenz im Entwurf zu sorgen, schlägt die
Kommission weitergehende Verbesserungen vor. Sowohl einige institutio-
nelle, als auch politikfeldspezifische Bestimmungen sollten präzisiert
werden. Bei den institutionellen Bestimmungen fordert sie die Präzisie-
rung der Aufgaben der neu geschaffenen Ämter (Präsident des Europäi-
schen Rates, Außenminister der EU). Was die unterschiedlichen Politikfel-
der betrifft, wünscht sie einen systematischen Abgleich zwischen dem in-
stitutionellen Teil I des Verfassungsentwurfs und dem operativen Teil III.
Insbesondere sollen die Bestimmungen des Teils III an die des Artikels I-14,
der eine Koordinierung der Sozialpolitik ermöglicht, angepaßt werden. In
der Agrarpolitik gilt es, überholte Bestimmungen zu eliminieren.

Diese Änderungsvorschläge an der Verfassung, die die Kohärenz und damit
die Les- und Anwendbarkeit des Dokuments betreffen, sind die am wenig-
sten umstrittenen. Es herrscht weitgehende Einigkeit, daß der Verfas-
sungsentwurf einer sprachjuristischen Präzisierung bedarf. Darüber hin-
aus ist aber auch ein inhaltlicher, auf die politischen Aussagen und Zielbe-
stimmungen  konzentrierter Abgleich von Teil I und Teil III des Entwurfs
unbedingt geboten. Dieser Aufgabe wird sich die Regierungskonferenz zu
widmen haben. Dabei liegt es nicht nur im Interesse der italienischen
Ratspräsidentschaft, daß die formalen Anpassungen nicht zu einem Ein-
fallstor für Änderungen am materiellen Gehalt des Verfassungsentwurfs
werden. 
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4. Szenarien für die Regierungskonferenz

Die reibungslose Verabschiedung des Konventsentwurfs als ein mögliches
Szenario scheint angesichts der Fülle an Änderungswünschen und Unzu-
länglichkeiten an der Verfassung höchst unwahrscheinlich. Es bleiben da-
her zwei weitere Extremszenarien:

1. Der Regierungskonferenz gelingt es, den Verfassungsvertrag einigen ma-
teriellen, im Wesentlichen aber sprachlich-systematischen Änderungen zu
unterziehen und ihn daraufhin zu verabschieden. Das Risiko liegt dann
auf der Seite der Mitgliedstaaten im Rahmen des Ratifikationsverfahrens.
Staaten, deren Parlamente oder Bürger die Ratifikation verweigern, wären
letztlich zum Austritt aus der EU und der Aushandlung von Sonderbezie-
hungen zur EU gezwungen. 

2. Die Regierungskonferenz scheitert an der Fülle der Änderungsvorschlä-
ge. Der Verfassungsentwurf wird nicht verabschiedet. Der Vertrag von Niz-
za bleibt in Kraft. Integrationswillige Staaten starten daraufhin nach dem
Muster der Entwicklung der Schengen-Zusammenarbeit einen Prozeß ver-
stärkter Integration außerhalb der EU-Organe und des europäischen Ver-
tragsrechts.

Für die erste Option sprechen einige Argumente: Der Verfassungsentwurf
in seiner jetzigen Form bringt viele Gewinner hervor. Sicherlich haben
nicht alle alles bekommen, was an Wünschen in die Arbeit des Konvents
eingebracht wurde. Andererseits kann aber von einer ‚win/win‘-Situation
sowohl für die EU-Organe als auch für die Regierungen und die nationalen
Parlamente der einzelnen Mitgliedstaaten ausgegangen werden.36 Wäh-
rend die nationalen Parlamente wichtige Mitspracherechte erhalten ha-
ben, ist das Europäische Parlament in seinen Kontroll-, Legislativ- und
Wahlbefugnissen gestärkt worden.37 Die Kommission hat einige Initia-
tivrechte hinzugewonnen. Die Regierungen können durch die Stärkung
des Europäischen Rates und die Schaffung des Europäischen Ratspräsiden-
ten ebenfalls deutliche Mitwirkungsgewinne verbuchen. Bei diesem Szena-
rio werden sich die Regierungsvertreter auf der Konferenz nach außen af-
firmativ kritisch, nach innen kompromißbereit zeigen. Die Vertreter des
Europäischen Parlaments müssen dafür Sorge tragen, daß der Prozeß ins

36       Vgl. zu spieltheoretischen Überlegungen in internationalen Verhandlungen: Scharpf,
Fritz W. (1997): Games Real Actors Play: Actor-Centered Institutionalism in Policy Re-
search. Boulder, CO und Oxford.

37      Vgl. Maurer, Andreas; Kietz, Daniela (2003): Nach dem Konvent. Die neuen Kompe-
tenzen der nationalen Parlamente bei der Kontrolle des Subsidiaritätsprinzips. SWP-
Diskussionspapier Juli 2003. [http://www.swp-berlin.org/pdf/ brennpunk-
te/SubsidiarNatParlam_mrr_030728.pdf]; Maurer, Andreas (2003): Schließt sich der
Kreis? Der Konvent, nationale Vorbehalte und die Regierungskonferenz, Teil I. SWP-
Arbeitspapier vom 30.7.2003 S. 29 ff. [http://www.swp-
berlin.org/pdf/brennpunkte/eukonvregkonfanalyse01.pdf] 
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gesamt nicht zu intransparent wird. Hierdurch kann öffentlicher Druck
erzeugt werden, der ein Scheitern der Konferenz nicht zuläßt. Wenn es der
italienischen Präsidentschaft darüber hinaus gelingt, die strittigen Punkte
im geregelten Diskurs auszuräumen, wird der Verfassungsentwurf in mo-
difizierter Form die Regierungskonferenz verlassen. 

Nach der pessimistischeren zweiten Option werden die Gegensätze in den
dargelegten Punkten unüberwindbar sein. Es kommt zu einer neuerlichen
Auflage der seit Maastricht andauernden Institutionen- und Machtvertei-
lungsdebatte, die bestenfalls in einem Kuhhandel nach dem Modell der
Konferenz von Nizza endet und letztlich dessen Regeln bestätigt. Die insti-
tutionelle Balance wird dann im Verlauf der weiteren EU-Entwicklung in
Frage gestellt und faktisch aus den Angeln gehoben. Die Regeln des Ver-
trags von Nizza würden vor allem von den größeren Staaten offen und
konfrontativ – nach Strich und Komma – genutzt. Die Kommission wäre
letztlich gezwungen, jeden Legislativvorschlag vorab mit Berlin, London
und Paris abzustimmen. Signalisiert auch nur einer dieser drei Partner
sein Veto, wäre der weitere Entscheidungsprozeß im Rat ausweglos. Denk-
bar wären darüber hinaus auch direktere, offensivere und aggressiver vor-
getragene Einflußnahmen der Mitgliedstaaten auf die Kommission und
das Parlament. Die Konventsmethode wäre zwar nicht vollends diskredi-
tiert, ihr Mehrwert gegenüber anderen Vorbereitungsgremien für Regie-
rungskonferenzen (Reflexionsgruppen etc.) wäre allerdings in Frage ge-
stellt. Den größten Gewinn aus dieser Krise zögen wahrscheinlich diejeni-
gen Drittstaaten, die ein eher abnehmendes Interesse an der Vertiefung
der europäischen Integration haben und die Schaffung unterschiedlicher
und konkurrierender Interessengemeinschaften innerhalb der EU beför-
dern würden. 

5. Eine alternative Verlaufsperspektive für die
Regierungskonferenz: Die Dynamisierung der
EU durch eine flexiblere Verfassung 

Mit der Konklave der Außenminister am 28./29. November 2003 erreicht
die Regierungskonferenz ihren Zenit. Bis dahin werden die Ergänzungs-
wünsche zum Entwurf des Verfassungsvertrags weitgehend abgestimmt
sein. 

Entscheidend für den Erfolg des Vorhabens der Regierungskonferenz ist
die Verständigung der Akteure auf eine gemeinsame Zielperspektive für
die erweiterte Union. Der bekannte Dreisatz eines Mehr an Demokratie,
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Handlungsfähigkeit und Transparenz reicht offenbar nicht aus, um die EU
auf der Grundlage des Verfassungsvertrages zu dynamisieren. 

Die Zielperspektive kann nicht in dem Versuch liegen, eine Verfassung
„für die nächsten 50 Jahre“ zu verabschieden. Die Aussicht auf ein langfri-
stig unverändertes Verfassungsdokument wäre nur als Ziel für die EU in
ihrer Eigenschaft als Wertegemeinschaft, mithin also für einen inhaltlich
massiv abgespeckten Teil I und II der Verfassung akzeptabel. 

In ihrem Kern bleibt die EU aber eine Wirtschafts- und Rechtsgemein-
schaft. Sie kann schrittweise um Funktionen einer auch sicherheits- und
sozialpolitisch wirksamen Interessengemeinschaft ergänzt werden, wenn
die zentripetalen Kräfte in der Außen- und Sicherheitspolitik sowie der So-
zial- und Wirtschaftspolitik der Staaten sichtbar höhere Kosten verursa-
chen als deren Bündelung unter dem Dach der EU. Anders ausgedrückt:
Erst wenn in den angesprochenen Politikfeldern Alleingänge der Mitglied-
staaten unerträglich hohe Kosten verursachen und entsprechend auch im
Kalkül nationaler Wahlkampfarithmetik keinen Mehrwert darstellen,
werden die Regierungen zu stärkerer Integration bereit sein.  

Anerkennt man diese Prozeßnatur der Union als funktional begründetes
Gemeinwesen der europäischen Bürger und Staaten, dann ergeben sich für
den Verfassungsvertrag letztlich verschiedene Zeitachsen und hieraus zu
erschließende Zielperspektiven. Eine solche Differenzierung kann auch ih-
ren Niederschlag im Verfassungsvertrag selbst finden. Dazu könnte die Re-
gierungskonferenz eine klare Trennung zwischen den nahezu unveränder-
lichen Grundsätzen des ersten Teils und den Grundrechtsbestimmungen
des zweiten Teils des Vertrages einerseits sowie den institutionellen Be-
stimmungen und politischen Handlungsermächtigungen des dritteln Teils
andererseits vornehmen. 

Ein möglicher Kompromiß der Regierungskonferenz läge also in der Über-
führung der allzu detaillierten, in dieser Form wohl nur für die nächste
Phase des Integrationsprozesses gültigen Bestimmungen über die Rolle des
Europäischen Ratspräsidenten, die zahlenmäßige Zusammensetzung des
Europäischen Parlaments und der Kommission sowie über die Zusammen-
setzungen des Ministerrates aus dem ersten in den dritten Teil des Verfas-
sungsvertrages. In diesem Zusammenhang wäre auch den Wünschen der
kleineren und neuen Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Zusammenset-
zung der Kommission entgegenzukommen. Ebenfalls in den dritten Teil
des Verfassungsvertrages sollten all diejenigen Bestimmungen transferiert
werden, die eine einstimmige Beschlußfassung im Rat bzw. im Europäi-
schen Rat vorsehen. Offene Definitionsfragen über die Rolle des Gesetzge-
bungsrates im Verhältnis zu den Fachratsformationen sowie über die Rei-
henfolge, Dauer und Besetzung der Ratsvorsitze wären ebenfalls im dritten
Verfassungsteil als Gestaltungsaufgaben des Europäischen Rates festzule-
gen. 
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Im Gegenzug wäre für die Änderungsverfahren zum dritten Teil der Ver-
fassung eine superqualifizierte Mehrheit in der Regierungskonferenz vor-
zusehen. Auch für das Inkrafttreten der Änderungen wäre ein Schwellen-
wert festzulegen, der niedriger ausfällt als die Summe aller Mitgliedstaa-
ten. 

Auf diese Weise würde der erste Teil des Verfassungsvertrags um dessen
technische Details entschlackt; der dritte Teil der Verfassung würde leich-
ter Gegenstand der Prüfung der gegenwärtig umstrittenen institutionellen
Bestimmungen. Den neuen Mitgliedstaaten und ihren Bürgern bliebe auf
jeden Fall bis zum Beginn der nächsten Legislaturperiode im Jahre 2009
ausreichend Zeit, um Erfahrungen mit der neu verfaßten Union zu sam-
meln. Die Einsicht in den dynamischen Charakter der EU wird sich nur
über die Zeit und aufgrund der konkreten ‚Anwendung‘ des Verfassungs-
vertrages durchsetzen. Mechanismen zur vereinfachten Vertragsüberarbei-
tung bieten - als Wegbereiter für den dynamischen Charakter der Union -
eine sinnvolle Alternative gegenüber dem mühsamen Aufschnüren und
Schließen des Konventskompromisses.
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6. Positionen der Organe, Mitgliedstaaten und Beitrittskandidaten der EU zur
Regierungskonferenz

(Stand: 2. November 2003)

T H E ME N

E U- O R G A N E /
M I T G L I E D -

U N D  
B E I T R I T T S -

S T A A T E N

Institutionelle Architektur Beschlußfassungsmodi 
im Rat1

Organisation der Kom-
mission

Verfassungs-
änderung

Einstellung
zum Verfassungs-

entwurf bei Konfe-
renzbeginn/

sonstige spezifische
Anliegen2

KOMMISSION

• für Präzisierung der Rolle und Aufgaben der neu ge-
schaffenen Ämter (Präsident des Europäischen
Rats/EU-Außenminister)

• Ablehnung eines Legislativrats: jede Ratsformation soll
legislativ tätig werden können; in dieser Funktion tagt
sie öffentlich 

• für Beschluß mit QM im Europäischen Rat bei der
Festlegung der Zahl der Ratsformationen

• Ablehnung der vom italienischen Ratsvorsitz vorge-
schlagenen „Teampräsidentschaften“3; stattdessen für
Wahl der Vorsitzenden der Ratsformationen auf 1 Jahr

• Für sofortigen bzw. (nach Frist) automati-
schen Übergang zu QM in den Bereichen
Diskriminierungsbekämpfung (Art. III-8),
Wahlrechtsänderungen bei Europa und
Kommunalwahlen (Art. III-10), Familien-
recht (Art. II-170)  u.a.

• Ablehnung der Verklei-
nerung der Kommission

• für Umgestaltung der
Binnenstruktur (Bil-
dung von Gruppen von
Kommissaren)

• Ablehnung des Art. IV-7
des Verfassungsentwurfs

• für die Möglichkeit einer
Verfassungsänderung mit
5/6-Mehrheit im Europäi-
schen Rat mit Billigung
des Europäischen Parla-
ments und Befürwortung
durch Kommission

• generelle Zu-
stimmung, aber
Änderungsvor-
schläge

• für verstärkte Ko-
ordination in der
Ordnungspolitik 

EUROPÄISCHES 
PARLAMENT

• für QM bei der GASP und im Bereich der
Sozialpolitik

• prinzipiell für Verklei-
nerung der Kommission

• Bedenken gegenüber
Differenzierung unter-
schiedlicher Typen von
Kommissaren

• Zustimmung zum Verfassungsentwurf: gegen
Aufschnüren des Pakets

• für verstärkte Koordination in der Ordnungs-
politik

• Ablehnung einer Referenz an „christlich-
jüdisches Erbe“ in der Verfassung 
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EUROPÄISCHE 
ZENTRALBANK

• Zustimmung zum Verfassungsentwurf
• für „Preisstabilität“ als Ziel der EU (Art. I-3)
• für die Beseitigung von Inkohärenzen bei der

Nennung der Organe im Verfassungsentwurf
(Art. I-18 u. I-29)

DEUTSCHLAND

• zur Gesetzgebungsfunktion des Rats: Unterstützung
für Verfassungsentwurf 

• für einstimmigen Beschluß im Europäischen Rat bei
der Festlegung der Zahl der Ratsformationen

• für QM bei GASP • grundsätzlich für Ver-
kleinerung der Kom-
mission, aber kein
„Dogmatismus“

• Zustimmung zum Verfassungsentwurf: gegen
Aufschnüren des Pakets

• für Klagerecht der Regionen

FRANKREICH

• für Präzisierung der Rolle des Präsidenten des Euro-
päischen Rats

• für präzisere Definition von Rolle/Aufgaben des EU-Au-
ßenministers

• zur Gesetzgebungsfunktion des Rats: jede Ratsforma-
tion soll legislativ tätig werden können; in dieser
Funktion tagt sie öffentlich 

• für Beschluß mit QM im Europäischen Rat bei der
Festlegung der Zahl der Ratsformationen und der
Prinzipien des Rotationsverfahrens, parallel zur Ver-
abschiedung der Verfassung

• „Offenheit“ ggü. den vom italienischen Ratsvorsitz
vorgeschlagenen „Teampräsidentschaften“

• für Verkleinerung der
Kommission

• Zustimmung zum Verfassungsentwurf: gegen
Aufschnüren des Pakets

• für Stärkung der Eurogruppe
• Ablehnung der Nennung des christlichen Er-

bes in der Verfassung

GROßBRITAN-
NIEN

• Ablehnung der im Verfassungsentwurf vorgesehenen
Position des EU-Außenministers

• Ablehnung des europäischen Staatsanwalts
• Ablehnung eines Legislativrats: jede Ratsformation soll

legislativ tätig werden können; in dieser Funktion tagt
sie öffentlich 

• für Beschluß mit QM im Europäischen Rat bei der
Festlegung der Zahl der Ratsformationen und der
Prinzipien des Rotationsverfahrens, möglichst Auf-
nahme in Verfassung, später: Präzisierungen vorneh-
men

• Befürwortung der vom italienischen Ratsvorsitz vorge-
schlagenen „Teampräsidentschaften; eig. Vorschlag:
Teams aus 4 Staaten; Amtsdauer: 2 Jahre

• für Beibehaltung von Einstimmigkeit bei:
• Steuerpolitik
• GASP/ESVP
• Sozialpolitik
• Eigenmittelbeschlüssen
• Strafverfahrensrecht

• für Beibehaltung von Ein-
stimmigkeit im Europäi-
schen Rat bei jeglicher
Verfassungsänderung 

• evtl. Ablehnung der Pas-
serelle-Klausel (Art. I-24.4)
als „Verfassungsänderung
durch die Hintertür“

• Ablehnung ver-
stärkter Koordina-
tion in der Ord-
nungspolitik

• Ablehnung einer
Stärkung der Eu-
rogruppe 

• Verteidigung be-
stehender opt-out-
Möglichkeiten
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ITALIEN
(Ratspräsident-

schaft)

• für Verkleinerung der
Kommission

• Zustimmung zum Verfassungsentwurf: gegen
Aufschnüren des Pakets

• Ziel: Abschluß der Konferenz bis Ende 2003

NIEDERLANDE

• Präzisierung der Rolle des Präsidenten des Europäi-
schen Rats

• Ablehnung eines Legislativrats: jede Ratsformation soll
legislativ tätig werden können; in dieser Funktion tagt
sie öffentlich

• Skepsis ggü. den vom italienischen Ratsvorsitz vorge-
schlagenen „Teampräsidentschaften“

• für Beibehaltung der Ratsformationen nach den Be-
schlüssen von Sevilla; ansonsten Festlegung mit Ein-
stimmigkeit im Europäischen Rat

• für Beibehaltung von Einstimmigkeit bei
Strafrecht und finanzieller Vorausschau

• für Verkleinerung der
Kommission

• Zustimmung zum Verfassungsentwurf: gegen
Aufschnüren des Pakets

BELGIEN

• Ablehnung eines Legislativrats: jede Ratsformation soll
legislativ tätig werden können; in dieser Funktion tagt
sie öffentlich

• Skepsis ggü. den vom italienischen Ratsvorsitz vorge-
schlagenen „Teampräsidentschaften“

• für Beibehaltung der Ratsformationen nach den Be-
schlüssen von Sevilla; ansonsten Festlegung mit Ein-
stimmigkeit im Europäischen Rat

• für Verkleinerung der
Kommission

• Zustimmung zum Verfassungsentwurf: gegen
Aufschnüren des Pakets

LUXEMBURG

• Ablehnung eines Legislativrats: jede Ratsformation soll
legislativ tätig werden können; in dieser Funktion tagt
sie öffentlich

• Skepsis ggü. den vom italienischen Ratsvorsitz vorge-
schlagenen „Teampräsidentschaften“

• für Beibehaltung der Ratsformationen nach den Be-
schlüssen von Sevilla; ansonsten Festlegung mit Ein-
stimmigkeit im Europäischen Rat

• für Verkleinerung der
Kommission

• für Berücksichtigung der
Gleichheit der Mitglied-
staaten bei Vertragsrevi-
sionsverfahren

• Zustimmung zum
Verfassungsent-
wurf: gegen Auf-
schnüren des Pa-
kets

• für 5 (statt 4) EP-
Abgeordnete 

DÄNEMARK

• für Beibehaltung der Rotation beim Vorsitzenden des
Europäischen Rats

• Ablehnung der im Verfassungsentwurf vorgesehenen
Position des EU-Außenministers

• Ablehnung eines Legislativrats: jede Ratsformation soll
legislativ tätig werden können; in dieser Funktion tagt
sie öffentlich

• Bereitschaft ggü. den vom italienischen Ratsvorsitz
vorgeschlagenen „Teampräsidentschaften“

• für Beibehaltung der Ratsformationen nach den Be-
schlüssen von Sevilla; Entscheid über Rotationsverfah-
ren möglichst im Rahmen dieser Regierungskonferenz

•  Ablehnung der „doppelten Mehrheit“ mit
50% der Mitgliedstaaten und 60% der Be-
völkerung; stattdessen für paritätische Lö-
sung von 60% bei beiden Kriterien

• Ablehnung der Verklei-
nerung der Kommission

• Teilnahme an „Prager Gruppe“+
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IRLAND

• für Beibehaltung der Rotation beim Vorsitzenden des
Europäischen Rats

• Ablehnung des europäischen Staatsanwalts
• Ablehnung der im Verfassungsentwurf vorgesehenen

Position des EU-Außenministers
• Ablehnung eines Legislativrats: jede Ratsformation soll

legislativ tätig werden können; in dieser Funktion tagt
sie öffentlich

• für Beibehaltung der Ratsformationen nach den Be-
schlüssen von Sevilla; ansonsten: Beschluß des Euro-
päischen Rats mit QM

• Offenheit ggü. den vom italienischen Ratsvorsitz vor-
geschlagenen „Teampräsidentschaften“; eig. Vor-
schlag: Teams aus 5 Staaten; Amtsdauer: bis zu 2 ½
Jahre

• für Festlegung der Prinzipien des Rotationsverfahrens
im Rat durch einstimmigen Beschluß des Europäi-
schen Rats auf dieser Regierungskonferenz; Präzisie-
rungen zu späterem Zeitpunkt

• Ablehnung der „doppelten Mehrheit“ im
Rat 

•  für Beibehaltung der Einstimmigkeit bei
Steuerpolitik und im Strafverfahrensrecht

• Ablehnung der Verklei-
nerung der Kommission

• Teilnahme an „Prager Gruppe“+
•  für Nennung des christlichen Erbes in der

Verfassung

SPANIEN

• Ablehnung eines Legislativrats: jede Ratsformation soll
legislativ tätig werden können; in dieser Funktion tagt
sie öffentlich 

• für Beschluß mit QM im Europäischen Rat bei der
Festlegung der Zahl der Ratsformationen; Beschluß
über Rotationsverfahren mit Einstimmigkeit im Rah-
men der Regierungskonferenz

• Befürwortung der vom italienischen Ratsvorsitz vorge-
schlagenen „Teampräsidentschaften“; eig. Vorschlag
dafür: Teams aus 4-5 Staaten; Amtsdauer: 2 Jahre

• Ablehnung der „doppelten Mehrheit“ im
Rat, für Beibehaltung der Stimmgewich-
tung von Nizza; ansonsten: Kompromiß-
vorschlag für das Bevölkerungsquorum
(66 statt 60 Prozent)

• Ablehnung der Verklei-
nerung der Kommission

• für Nennung des christlichen Erbes in der Ver-
fassung

• Ablehnung NATO-unabhängiger Militärstruk-
turen

PORTUGAL

• für Beibehaltung der Rotation beim Vorsitzenden des
Europäischen Rats

• Unterstützung des Verfassungsentwurfs: für Legisla-
tivrat

• Ablehnung der vom italienischen Ratsvorsitz vorge-
schlagenen „Teampräsidentschaften“

• Beschlüsse über Zahl der Ratsformationen und deren
Rotation: zu einem späteren Zeitpunkt einstimmig im
Europäischen Rat

• Ablehnung der „doppelten Mehrheit“ mit
50% der Mitgliedstaaten und 60% der Be-
völkerung; stattdessen für paritätische Lö-
sung von 60% bei beiden Kriterien

• für Beibehaltung der Einstimmigkeit bei
Eigenmittelbeschlüssen

• Ablehnung der Verklei-
nerung der Kommission

• Teilnahme an „Prager Gruppe“+
• für Nennung des christlichen Erbes in der Ver-

fassung
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GRIECHENLAND

• für Beibehaltung der Rotation beim Vorsitzenden des
Europäischen Rats

• Ablehnung eines Legislativrats: jede Ratsformation soll
legislativ tätig werden können; in dieser Funktion tagt
sie öffentlich

• Befürwortung der vom italienischen Ratsvorsitz vorge-
schlagenen „Teampräsidentschaften“; eig. Vorschlag
dafür: Teams aus 3 Staaten; Amtsdauer: 1 Jahr

• für einstimmigen Beschluß im Europäischen Rat bei
der Festlegung der Zahl der Ratsformationen und des
Rotationsverfahrens bei Vorsitz, möglichst im Rahmen
der Regierungskonferenz

• spätere Änderungen bei Zahl der Ratsformationen
sollten mit QM, bei Rotationsverfahren mit Einstim-
migkeit im Europäischen Rat beschlossen werden

• Ablehnung der Verklei-
nerung der Kommission

• für Ermöglichung einer
vereinfachten Änderung
des Teils III der Verfas-
sung

• grundsätzliche
Zustimmung zu
Entwurf, trotz-
dem: Teilnahme
an „Prager Grup-
pe“+

ÖSTERREICH

• für Beibehaltung der Rotation beim Vorsitzenden des
Europäischen Rats

• Ablehnung eines Legislativrats: jede Ratsformation soll
legislativ tätig werden können; in dieser Funktion tagt
sie öffentlich

• Bereitschaft ggü. den vom italienischen Ratsvorsitz
vorgeschlagenen „Teampräsidentschaften“; eig. Vor-
schlag dafür: Teams aus 4-5 Staaten; Amtsdauer: 2-21/2
Jahre

• für Beibehaltung der Ratsformationen nach den Be-
schlüssen von Sevilla; ansonsten: einstimmiger Be-
schluß auf Regierungskonferenz; gleiches gilt für die
Festlegung von Prinzipien des Rotationsverfahrens

• Ablehnung der „doppelten Mehrheit“ mit
50% der Mitgliedstaaten und 60% der Be-
völkerung; stattdessen für paritätische Lö-
sung von 50 %  oder 60% bei beiden Krite-
rien

•  für QM bei der GASP

• Ablehnung der Verklei-
nerung der Kommission

• Teilnahme an „Prager Gruppe“+
• für Revision der Euratom-Verträge
• für Klagerecht der Regionen
• für Gottesbezug in der Verfassung
•  für Überprüfung der Sitzverteilung im EP

SCHWEDEN

• für Beibehaltung der Rotation beim Vorsitzenden des
Europäischen Rats

• Ablehnung der im Verfassungsentwurf vorgesehenen
Position des EU-Außenministers

• Ablehnung eines Legislativrats: jede Ratsformation soll
legislativ tätig werden können; in dieser Funktion tagt
sie öffentlich

• für einstimmigen Beschluß im Europäischen Rat bei
der Festlegung der Zahl der Ratsformationen und der
Prinzipien des Rotationsverfahrens 

• Befürwortung der vom italienischen Ratsvorsitz vorge-
schlagenen „Teampräsidentschaften“; eig. Vorschlag
dafür: Teams aus 3 Staaten; Amtsdauer: 1 1/2 Jahre

• Ablehnung von QM bei Steuerpolitik • Ablehnung der Verklei-
nerung der Kommission

• • Teilnahme an
„Prager Gruppe“+

• Ablehnung der
strukturierten Zu-
sammenarbeit bei
ESVP
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FINNLAND

• für Beibehaltung der Rotation beim Vorsitzenden des
Europäischen Rats

• Ablehnung des europäischen Staatsanwalts
• Ablehnung eines Legislativrats: jede Ratsformation soll

legislativ tätig werden können; in dieser Funktion tagt
sie öffentlich

• Offenheit ggü. den vom italienischen Ratsvorsitz vor-
geschlagenen „Teampräsidentschaften“; eig. Vorschlag
dafür: Teams aus 4-5 Staaten: Amtsdauer:  2-21/2 Jahre

• System der Rotation soll in Verfassung festgelegt wer-
den

• für Beibehaltung der Ratsformationen nach den Be-
schlüssen von Sevilla; ansonsten: einstimmiger Be-
schluß auf Regierungskonferenz

• Ablehnung der „doppelten Mehrheit“ mit
50% der Mitgliedstaaten und 60% der Be-
völkerung; stattdessen für paritätische Lö-
sung von 50 % bei beiden Kriterien

• Ablehnung der Verklei-
nerung der Kommission

• Für Beibehaltung von
Einstimmigkeit im Euro-
päischen Rat bei jeglicher
Verfassungsänderung

• Teilnahme an
„Prager Gruppe“+

• Ablehnung der
strukturierten Zu-
sammenarbeit bei
ESVP

•  für Überprüfung
der Sitzverteilung
im EP

POLEN

• für Beibehaltung der Rotation beim Vorsitzenden des
Europäischen Rats

• Ablehnung eines Legislativrats: jede Ratsformation soll
legislativ tätig werden können; in dieser Funktion tagt
sie öffentlich 

• für Beschluß mit QM im Europäischen Rat bei der
Festlegung der Zahl der Ratsformationen; Beschluß
über Prinzipien des Rotationsverfahren mit Einstim-
migkeit, möglichst vor Inkrafttreten der Verfassung

• Offenheit ggü. den vom italienischen Ratsvorsitz vor-
geschlagenen „Teampräsidentschaften“; eig. Vorschlag
dafür: Teams aus 4 Staaten; Amtsdauer: 2 Jahre

• Ablehnung der „doppelten Mehrheit“ im
Rat, für Beibehaltung der Stimmgewich-
tung von Nizza

• Ablehnung der Verklei-
nerung der Kommission

• Teilnahme an „Prager Gruppe“+
• für Gottesbezug in der Verfassung
• Ablehnung der strukturierten Zusammenar-

beit bei ESVP

UNGARN

• für Beibehaltung der Rotation beim Vorsitzenden des
Europäischen Rats

• Ablehnung eines Legislativrats: jede Ratsformation soll
legislativ tätig werden können; in dieser Funktion tagt
sie öffentlich 

• für Beschluß mit QM im Europäischen Rat bei der
Festlegung der Zahl der Ratsformationen

• Offenheit ggü. den vom italienischen Ratsvorsitz vor-
geschlagenen „Teampräsidentschaften“; eig. Vorschlag
dafür: Teams aus 4-5 Staaten; Amtsdauer: 2-21/2 Jahre

•für Festlegung der Prinzipien des Rotationsverfahrens
in der Verfassung; Präzisierungen zu späterem Zeit-
punkt durch einstimmigen Beschluß des Europäi-
schen Rats

• Ablehnung der Verklei-
nerung der Kommission

• Teilnahme an „Prager Gruppe“+
• Ablehnung der strukturierten Zusammenar-

beit bei ESVP
• für Aufnahme von Minderheitenrechten in

Verfassung
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TSCHECHISCHE
REPUBLIK

• für Beibehaltung der Rotation beim Vorsitzenden des
Europäischen Rats

• Ablehnung eines Legislativrats: jede Ratsformation soll
legislativ tätig werden können; in dieser Funktion tagt
sie öffentlich

• für einstimmigen Beschluß im Europäischen Rat bei
der Festlegung der Zahl der Ratsformationen und der
Prinzipien des Rotationsverfahrens parallel zur Verfas-
sungsverabschiedung; Präzisierungen zu späterem
Zeitpunkt

• Befürwortung der vom italienischen Ratsvorsitz vorge-
schlagenen „Teampräsidentschaften“; eig. Vorschlag
dafür: Teams aus 3 Staaten; Amtsdauer: 1 1/2 Jahre

• für Beibehaltung der Einstimmigkeit 
• bei Steuerpolitik bei Eigenmittelbeschlüs-

sen 
• bei Finanzvorschau

• Ablehnung der Verklei-
nerung der Kommission

• Teilnahme an „Prager Gruppe“+
• Ablehnung der strukturierten Zusammenar-

beit bei ESVP
• für Überprüfung der Sitzverteilung im EP
•  für Nennung des christlichen Erbes in der

Verfassung

SLOWAKISCHE
REPUBLIK

• für Beibehaltung der Rotation beim Vorsitzenden des
Europäischen Rats

• Ablehnung des europäischen Staatsanwalts
• Ablehnung eines Legislativrats: jede Ratsformation soll

legislativ tätig werden können; in dieser Funktion tagt
sie öffentlich

• für einstimmigen Beschluß im Europäischen Rat bei
der Festlegung der Zahl der Ratsformationen und des
Rotationsverfahrens, parallel zur Verfassungsverab-
schiedung

• Befürwortung der vom italienischen Ratsvorsitz vorge-
schlagenen „Teampräsidentschaften“; eig. Vorschlag
dafür: Teams aus  4 oder 5 Staaten; Amtsdauer: 2 Jahre
oder 2 1/2 Jahre 

• für Beibehaltung der Einstimmigkeit:
• bei Steuerpolitik
• bei Eigenmittelbeschlüssen
• bei Finanzvorschau
• bei GASP

• Ablehnung der Verklei-
nerung der Kommission

• Teilnahme an „Prager Gruppe“+
• für Gottesbezug in der Verfassung

SLOWENIEN

• für Beibehaltung der Rotation beim Vorsitzenden des
Europäischen Rats

• Ablehnung eines Legislativrats: jede Ratsformation soll
legislativ tätig werden können; in dieser Funktion tagt
sie öffentlich

• für einstimmigen Beschluß im Europäischen Rat bei
der Festlegung der Zahl der Ratsformationen und der
Prinzipien des Rotationsverfahrens parallel zur Verfas-
sungsverabschiedung

• Befürwortung der vom italienischen Ratsvorsitz vorge-
schlagenen „Teampräsidentschaften“

• Ablehnung der Verklei-
nerung der Kommission

• Teilnahme an „Prager Gruppe“+
•  Für Überprüfung der Sitzverteilung im EP
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ESTLAND

• für Beibehaltung der Rotation beim Vorsitzenden des
Europäischen Rats

• Ablehnung eines Legislativrats: jede Ratsformation soll
legislativ tätig werden können; in dieser Funktion tagt
sie öffentlich

• für einstimmigen Beschluß im Europäischen Rat bei
der Festlegung der Zahl der Ratsformationen; Prinzi-
pien des Rotationsverfahrens sollten in Verfassung ge-
regelt sein; Präzisierungen zu späterem Zeitpunkt
durch einstimmigen Beschluß des Europäischen Rats

• Befürwortung der vom italienischen Ratsvorsitz vorge-
schlagenen „Teampräsidentschaften“; eig. Vorschlag
dafür: Teams aus  3 oder 5 Staaten; Amtsdauer: 1 1/2
Jahre oder  2 1/2 Jahre

• Ablehnung der „doppelten Mehrheit“ im
Rat, für Beibehaltung der Stimmgewich-
tung von Nizza

• für Beibehaltung der Einstimmigkeit bei
Steuerpolitik

• Ablehnung der Verklei-
nerung der Kommission

• Ablehnung der Passerelle-
Klausel; stattdessen für
Einführung eines kom-
pletten Revisionsprozede-
res bei jeglichem Über-
gang von Einstimmigkeit
zu QM

• Teilnahme an
„Prager Gruppe“+

LETTLAND

• für Beibehaltung der Rotation beim Vorsitzenden des
Europäischen Rats

• Ablehnung eines Legislativrats: jede Ratsformation soll
legislativ tätig werden können; in dieser Funktion tagt
sie öffentlich

• für einstimmigen Beschluß im Europäischen Rat bei
der Festlegung der Zahl der Ratsformationen und der
Prinzipien des Rotationsverfahrens parallel zur Verfas-
sungsverabschiedung; Präzisierungen zu späterem
Zeitpunkt

• Befürwortung der vom italienischen Ratsvorsitz vorge-
schlagenen „Teampräsidentschaften“; eig. Vorschlag
dafür: Teams aus 3 Staaten; Amtsdauer: 1 Jahr

• für Beibehaltung der Einstimmigkeit bei
Steuerpolitik und finanzieller Voraus-
schau

• Ablehnung der Verklei-
nerung der Kommission

• • Teilnahme an
„Prager Gruppe“+

• Ablehnung der
strukturierten Zu-
sammenarbeit bei
ESVP

LITAUEN

• für Beibehaltung der Rotation beim Vorsitzenden des
Europäischen Rats

• Ablehnung eines Legislativrats: jede Ratsformation soll
legislativ tätig werden können; in dieser Funktion tagt
sie öffentlich

• Befürwortung der vom italienischen Ratsvorsitz vorge-
schlagenen „Teampräsidentschaften“; eig. Vorschlag
dafür: Teams aus 5 Staaten; Amtsdauer: 21/2 Jahre

• für Beibehaltung der Ratsformationen nach den Be-
schlüssen von Sevilla; ansonsten: einstimmiger Be-
schluß auf Regierungskonferenz

• System der Rotation soll parallel zu Beschluß über
Verfassung einstimmig festgelegt werden

• Ablehnung der Verklei-
nerung der Kommission

• Teilnahme an „Prager Gruppe“+
• für Überprüfung der Sitzverteilung im EP

• für Nennung des christlichen Erbes in der Ver-
fassung
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MALTA

• Ablehnung eines Legislativrats: jede Ratsformation soll
legislativ tätig werden können; in dieser Funktion tagt
sie öffentlich

• Befürwortung der vom italienischen Ratsvorsitz vorge-
schlagenen „Teampräsidentschaften“; eig. Vorschlag
dafür: Teams aus 4 Staaten; Amtsdauer: 1 Jahr

• für Beibehaltung der Ratsformationen nach den Be-
schlüssen von Sevilla; ansonsten: einstimmiger Be-
schluß auf Regierungskonferenz

• System der Rotation soll nach Beschluß über Verfas-
sung einstimmig festgelegt werden

• Ablehnung der „doppelten Mehrheit“ im
Rat, für Beibehaltung der Stimmgewich-
tung von Nizza

• für Beibehaltung der Einstimmigkeit bei
Steuerpolitik und  GASP

• Ablehnung der Verklei-
nerung der Kommission

• für Nennung des christlichen Erbes in der Ver-
fassung

• für 6 Abgeordnete im EP (statt bisher 4)

ZYPERN

• für Beibehaltung der Rotation beim Vorsitzenden des
Europäischen Rats

• Ablehnung eines Legislativrats: jede Ratsformation soll
legislativ tätig werden können; in dieser Funktion tagt
sie öffentlich

• für einstimmigen Beschluß im Europäischen Rat bei
der Festlegung der Zahl der Ratsformationen und der
Prinzipien des Rotationsverfahrens zu späterem Zeit-
punkt

• Befürwortung der vom italienischen Ratsvorsitz vorge-
schlagenen „Teampräsidentschaften“; eig. Vorschlag
dafür: Teams aus 4 Staaten; Amtsdauer: 1 Jahr

• Ablehnung der Ver-
kleinerung der Kom-
mission

• grundsätzliche Zustimmung, aber ähnliche
Position  wie kleine Staaten

• Ablehnung eines Gottesbezugs in der Verfas-
sung

+ Erläuterung - „Prager Gruppe“ der „like- minded countries“: Gruppe der 15 kleinen und mittleren Staaten (mit Ausnahme von Spanien, BENELUX, Malta und Zypern), die sich am 1. September 2003
in Prag getroffen und über eine gemeinsame Position zum Verfassungsentwurf verständigt haben. Diese Position sieht im Wesentlichen vor: die Ablehnung der Verkleinerung der Kommission, die Bei-
behaltung der Rotation beim Vorsitzenden des Europäischen Rats sowie die Einführung von Regelungen bei der Rotation der Vorsitzenden der Ministerratsformationen. Außerdem sollen die Quoren
für die „doppelte Mehrheit“ im Rat nach Meinung der meisten „like-minded countries“ angeglichen werden.
                                                            
Anmerkungen:

1 Eine Übersicht über die unterschiedlichen Positionen in dieser Streitfrage findet sich in einem Dokument der italienischen Ratspräsidentschaft. IGC 38/03: IGC 2003 – Qualified majority voting
[http://ue.eu.int/igcpdf/en/03/cg00/cg00038.en03.pdf]
2 Eine umfangreiche Zusammenstellung der italienischen Ratspräsidentschaft gibt Aufschluß über die immense Zahl weiterer, von einzelnen Staaten vorgebrachter Anliegen, die nicht die institutionel-
le Architektur der EU betreffen. Vgl. IGC 37/03: IGC 2003 – Non-institutional issues; including amendments in the economic and financial field. [http://ue.eu.int/igcpdf/en/03/cg00/cg00037.en03.pdf]
3 Vgl. zum Vorschlag der italienischen Ratspräsidentschaft: IGC 9/03: Questionnaire on the Legislative Function, the Formations of the Council
and the Presidency of the Council of Ministers [http://ue.eu.int/igcpdf/en/03/cg00/cg00009.en03.pdf]
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